
Zeitschrift: Horizonte : Schweizer Forschungsmagazin

Herausgeber: Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen
Forschung

Band: 28 (2016)

Heft: 110

Artikel: Wann ist Schluss mit lustig?

Autor: Zürcher, Isabel / Cueni, Raphaela

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-772164

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-772164
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Kultur und Gesellschaft

Wann ist Schluss mit lustig?
Raphaela Cueni untersucht
den grundrechtlichen Schutz
der Satire. In der Schweiz ortet
sie Zeichen für eine gesunde
Streitkultur. Von Isabel Zürcher

Ganz offensichtlich ist britische Satire besonders bissig und boshaft - auch wenn sie die Wände einer
Kunstgalerie ziert. Grössere Verfahren bleiben auf der Insel jedoch aus.
Bild: Keystone/Camera Press/James Veysey

Nicht immer hält sich Satire an die Regeln
des guten Geschmacks. Und wenn politi-
sehe oder religiöse Differenzen der begriff-
liehen Eindeutigkeit Widerstand leisten,
steht nicht weniger auf dem Spiel als die
freie Meinungsäusserung. In ihrer Promo-
tion bearbeitet Raphaela Cueni dieses ver-
fassungsrechtlich sensible Feld.

Frau Cueni, gibt es vom juristischen
Standpunkt her überhaupt eine
gültige Definition der satirischen
Kommunikation?

Eine juristische, einfach anwendbare Defi-
nition für Satire gibt es nicht. Gerichte in
verschiedenen Rechtsordnungen haben
jedoch mehr oder weniger zweckmässige
Definitionen entwickelt, auch das Schwei-
zerische Bundesgericht. Ein konstitutives
Element der Satire ist Irritation, die in Wut
oder Aggression umschlagen kann. Satire
trifft sozial vereinbarte Normen und nutzt
hierfür die ästhetischen Möglichkeiten des
sprachlichen und gestischen Ausdrucks.

Grosse Fälle der Rechtsprechung sind
im Land des Nebelspalters weitgehend
ausgeblieben. Können Sie dies erklären?

Verschiedene Gerichte wie auch der Presse-
rat haben auch in der Schweiz immer wie-
der satirische Meinungsäusserungen zu
beurteilen. Dass die Rechtsprechung zu
Satire auf Bundesebene weit weniger aus-
geprägt ist als etwa in Deutschland, könnte
gerade ein Zeichen für gesunde Streitkul-
tur sein. Denn zu ihr gehört auch die Ein-
sieht, wann gerichtliche Verfahren nicht
sinnvoll sind. Grossbritannien ist da bei-
spielhaft: Obwohl die britische Satire un-
umwunden aggressiv und gezielt boshaft
ist, bleiben grössere Gerichtsverfahren aus.
Kläger gegen satirische Äusserungen reali-
sieren, dass der mit gerichtlichen Verfah-
ren verbundene Wirbel unabhängig vom
Verfahrensausgang in Fällen der Ehrverlet-
zung absolut kontraproduktiv ist.

Der Sprengstoff der Satire wird im-
mer wieder sichtbar: an den heftigen
Reaktionen auf die Mohammed-Kari-
katuren in Dänemark, beim Anschlag
auf Charlie Hebdo in Paris oder bei der
Kontroverse um Jörg Böhmermanns
Schmähgedicht auf Erdogan.

Die stark mediatisierten Ereignisse unter-
streichen Relevanz und Aktualität eines
Nachdenkens über Satire und unsere
Wahrnehmung der Meinungsfreiheit. Ge-
rade die französische Situation ist inter-
essant: Scheinbar ohne den Widerspruch
zu bemerken, betont der Staatspräsident
die bedingungslose Meinungsfreiheit
und spricht sich in Bezug auf die anti-
semitischen Äusserungen des Komikers
Dieudonné gleichzeitig für deren Ein-
schränkung aus.

Es ist aber zu limitiert, nur die öffent-
lichkeitswirksamen Fälle zu betrachten.
Die rechtlich umstrittensten Fragen in
Bezug auf Umfang und Grenzen des grund-
rechtlichen Schutzes von Satire stellen
sich oft in vergleichsweise unspektakulä-
ren Fällen. Die Gegenüberstellung von SVP-
Nationalrat Oskar Freysinger mit Adolf
Hitler in der Walliser Zeitung Confédéré
beispielsweise wirft Fragen auf, etwa be-

züglich des Verhältnisses zwischen Satire
und Wahrheit. Der Fall aus dem Jahr 2007
dürfte aber selbst in der Schweiz nur noch
wenigen in Erinnerung sein. Im Übrigen
sind rechtliche Grundlagen weder dazu
geeignet, noch haben sie den Anspruch,
moralische und ethische Fragen abschlies-
send zu beantworten.

Allein in der Schweiz als sprachlich,
konfessionell und religiös heterogenem
Land trifft die Satire auf unterschied-
liehe Wahrnehmungen. Was bedeuten
diese kulturellen Unterschiede juristisch
gesehen?

Die Frage ist, welcher rechtliche Rahmen
der Satire einen angemessenen Freiraum
gewährt. Die Unterschiede in Ausprägung
und Wahrnehmung von Satire, von Humor
generell, sind dabei eng verknüpft mit der
laufend zu verhandelnden Frage nach dem
Verhältnis zwischen Recht und Kultur.
Recht ist ja nichts anderes als der Ausdruck
einer bestimmten Kultur. Es kreiert aber
gleichzeitig einen Rahmen, in dem sich
eine Kultur entwickeln kann.

Die Doktorandin Raphaela Cueni ist Assistentin
an der juristischen Fakultät der Universität Basel.
Sie ist soeben von einem Forschungsaufenthalt
an der Columbia Law Schoo! zurückgekehrt.

Isabel Zürcher arbeitet als Kunstwissenschaftlerin
und Publizistin in Basel.
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